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stimmen sich über alle ressortübergreifenden 
Maßnahmen ab. 

Eine angemessene Vielfalt im Vorstands-
gremium ist aufgrund der unterschiedlichen 
Expertise der einzelnen Vorstandsmitglie-
der sichergestellt. Für den Frauenanteil im 
Vorstand hat der Aufsichtsrat am 26. Juni 2017 
vor dem Hintergrund der laufenden Vertrags-
verhältnisse eine Quote zunächst bis zum 
30. Juni 2022 von null Prozent festgelegt. Eine 
Überprüfung der Quote erfolgt bei Beendigung 
eines Dienstvertrages oder vor einer erneuten 
Bestellung, zuletzt im Rahmen der Neubestel-
lung von Alexander Stuwe voraussichtlich mit 
Wirkung ab dem 1. Juli 2020.

Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Berlin Hyp, dem im Jahr 
2019 satzungsgemäß fünfzehn Mitglieder 
angehörten, berät und überwacht den Vorstand 
bei der Leitung der Bank, sorgt gemeinsam mit 
ihm für dessen langfristige Nachfolgeplanung 
und achtet bei der Zusammensetzung von Vor-
stand und Aufsichtsrat auf eine dem Geschäft 
der Bank angemessene Vielfalt. Er setzt sich 
nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungs-
gesetzes aus fünf Aufsichtsratsmitgliedern der 
Arbeitnehmerseite und zehn der Anteilseigner-
seite zusammen. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet 
dessen Sitzungen und nimmt die Belange des 
Aufsichtsrats nach außen wahr. Aus seiner 
Mitte hat der Aufsichtsrat vier Ausschüsse 
gebildet. Die Arbeitsweise ist in Geschäfts-
ordnungen geregelt.

Die Arbeitnehmer wählen ihre Vertreter nach 
den Vorgaben des Drittelbeteiligungsgeset-
zes in eigener Wahl. Auf die Nominierung 
der  Kandidaten der Arbeitnehmer kann der 
Aufsichtsrat keinen Einfluss nehmen.

Der Aufsichtsrat hat für sich festgelegt, bei der 
Nominierung neuer Aufsichtsratsmitglieder der 
Aktionärsseite folgende Ziele zu verfolgen:

Das Gremium ist in seiner Vielfalt so aufzu-
stellen, dass durch die Qualifikation und die 
Persönlichkeit der einzelnen Mitglieder eine 
optimale Beaufsichtigung der Gesellschaft 

Corporate Governance steht für eine verantwor-
tungsbewusste, transparente und auf lang-
fristige Wertschöpfung ausgerichtete Unter-
nehmensführung und -kontrolle. Dafür wurden 
Leitlinien aufgestellt, die für deutsche Unter-
nehmen im Deutschen Corporate Governance 
Kodex (DCGK) zusammengefasst sind und am 
7. Februar 2017 erneut aktualisiert wurden.

Vorstand und Aufsichtsrat sind davon über-
zeugt, dass eine gute Corporate Governance, 
die sich in der Einhaltung des Kodex zeigt, eine 
wesentliche Grundlage für einen nachhaltigen 
Unternehmenserfolg ist und das Vertrauen der 
Geschäftspartner und Mitarbeiter sowie der 
Finanzmärkte in unser Unternehmen stärkt. 
Daher beachten Vorstand und Aufsichtsrat die 
DCGK-Grundsätze weiterhin, obgleich seit Weg-
fall der Börsennotiz der Berlin Hyp-Aktien nicht 
mehr sämtliche Kodex-Vorschriften anwendbar 
sind, z.B. hinsichtlich der Organisation von 
Hauptversammlungen mit Streubesitz.

Vorstand
Der Vorstand der Berlin Hyp leitet die Bank 
mit dem Ziel der nachhaltigen Wertschöpfung 
in eigener Verantwortung sowie im Unterneh-
mensinteresse und bekennt sich zu den Grund-
sätzen einer guten, verantwortungs vollen 
und effizienten Unternehmensführung und 
-kontrolle. Die Bank leitet er unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften, der Satzung 
und Geschäftsordnungen sowie der unter-
nehmensinternen Richtlinien. Der Vorstand 
entwickelt die strategische Ausrichtung der 
Bank, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und 
stellt ihre Umsetzung sicher.

Im Geschäftsjahr 2019 bestand der Vorstand 
unverändert aus drei Personen. Über die 
Veränderungen im Vorstand ab dem 1. Januar 
2020 wird auf der Seite 4 im Geschäftsbericht - 
Bericht des Aufsichtsrat - informiert. Unbescha-
det der Gesamtverantwortung des Vorstands 
führen die einzelnen Mitglieder die ihnen durch 
den Geschäftsverteilungsplan zugeordneten 
Geschäftsbereiche in eigener Verantwortung. 
Sie handeln stets für das Gesamtwohl des 
Unternehmens. Die Mitglieder des Vorstands 
unterrichten sich über alle wesentlichen Ent-
wicklungen aus ihren Geschäftsbereichen und 
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Bei allen Aufsichtsräten wird auf potenzielle 
Interessenkonflikte und auf die Einhaltung der 
in der Geschäftsordnung auf 70 Jahre festge-
legten Altersgrenze geachtet. Die Altersdiver-
sität lag zum Geschäftsjahresende zwischen 
einem Alter von 52 und 65 Jahren. 

Zum 31. Dezember 2019 waren alle vom 
Aufsichtsrat im Hinblick auf seine Zusammen-
setzung gesetzten Ziele umgesetzt.

Jährlich unterzieht sich der Aufsichtsrat einer 
Effizienzprüfung. Sie wurde zuletzt in der 
Aufsichtsratssitzung am 23. September 2019 
durchgeführt und erfolgte wie in der Vergan-
genheit auf Basis eines detaillierten Frage-
bogens, der die nach dem DCGK und nach § 25d 
Abs. 11 Nr. 3 und 4 KWG relevanten Themen 
behandelt und von jedem Aufsichtsratsmitglied 
zunächst vor der Sitzung individuell ausgefüllt 
werden konnte. Das Ergebnis der Auswertung 
wurde dann in der Sitzung vom Aufsichts-
ratsvorsitzenden präsentiert und gemeinsam 
im Gremium besprochen und diskutiert. Die 
Prüfung ergab im Jahr 2019, dass die Effizienz 
der Aufsichtsratstätigkeit gegeben ist. Außer-
dem hat der Aufsichtsrat festgestellt, dass die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
sowie Erfahrungen für die Aufsichtsrats- und 
Ausschusstätigkeit vorliegen. Anregungen aus 
dem Kreis der Aufsichtsratsmitglieder wurden 
und werden für die zukünftige Arbeit berück-
sichtigt. Als positiv wurde die thematische 
Abgrenzung der Ausschüsse im Zeitablauf, 
sowie die gewählten Besetzungen mit Vertre-
tern von Anteilseiger- und Arbeitnehmerseite, 
die es erlauben, Aufsichtsratsentscheidungen 
in zielführender Weise vorzubereiten, erwähnt. 
Durch die schriftlichen Berichte aus den 
Ausschüssen sind die AR-Mitglieder im Vorfeld 
jeder Sitzung umfassend über die Beratungen 
in den Ausschüssen informiert.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für 
ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahr 
und werden dabei von der Berlin Hyp unter-
stützt. Die Gesellschaft informiert den Aufsichts-
rat regelmäßig über aktuelle Gesetzesänderun-
gen und bietet Weiterbildungs möglichkeiten im 
Rahmen von Inhouse Veranstaltungen an.

nach den rechtlichen Vorgaben einschließlich 
des DCGK und im Interesse der Gesellschaft, 
ihrer Aktionäre und der Mitarbeiter gewähr-
leistet ist. Das setzt für alle Aufsichtsräte 
insbesondere Kenntnisse in dem für die Berlin 
Hyp relevanten Marktumfeld und dem von ihr 
betriebenen Bankgeschäft voraus. 

Die detaillierten Anforderungen hat der 
Aufsichtsrat in einer Auswahl- und Diversitäts-
strategie schriftlich festgehalten. Hier sind im 
Einzelnen die für eine wirksame Überwachung 
des Vorstands erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen aufgeführt. Dazu 
zählen insbesondere Kenntnisse und Erfahrun-
gen in den Bereichen Wertpapiere, Immobilien, 
Kapitalmarkt und Rechnungslegung. Außerdem 
bestehen Vorgaben zur Unabhängigkeit im 
Sinne des DCGK. Zudem sollen die Aufsichts-
ratsmitglieder der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben ausreichend Zeit widmen können.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind 
alle Mitglieder des Aufsichtsrats i.S.d. DCGK 
unabhängig. Die Mitglieder des Aufsichtsrats 
unterliegen keinen Interessenkonflikten, insbe-
sondere solchen, die auf Grund einer Beratung 
oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, 
Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspart-
nern der Gesellschaft entstehen können. 
Sollten sich im Einzelfall Interessenskonflikte 
ergeben oder der Anschein eines Interessen-
konflikts bestehen, nehmen Gremienmitglieder 
nicht an der Erörterung und Beschlussfassung 
in den Gremien teil. Im Geschäftsjahr 2019 
haben keine offenzulegenden Interessen-
konflikte bestanden. In drei Fällen haben sich 
insgesamt fünf Gremienmitglieder bereits zur 
Vermeidung des Anscheins eines Interessen-
konflikts bei der Beschlussfassung der Stimme 
enthalten.

Nach den für die Berlin Hyp relevanten 
Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes hat der 
Aufsichtsrat mit Beschluss vom 26. Juni 2017 
für sich eine Zielgröße bis zum 30. Juni 2022 
formuliert, der zufolge der Status quo des 
Frauenanteils im Aufsichtsrat von 13 Prozent 
(zwei Frauen) zu wahren ist. Gegenwärtig sind 
zwei Frauen im Aufsichtsrat vertreten, so dass 
die Quote erfüllt wird.
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laufend auf Aktualität überprüft. Im Jahr 2019 
wurden Anpassungen im Rahmen der Neubil-
dung von Ausschüssen und nach Überarbeitung 
der Kompetenzen für Beteiligungsangelegen-
heiten (i.W. zur Klarstellung) vorgenommen.

Die Zusammensetzung von Vorstand und Auf-
sichtsrat sowie die Ressortzuständigkeiten der 
Vorstandsmitglieder sind auf den Seiten 2 und 
99 des Geschäftsberichts dargestellt. 

Effizienzsteigerung durch Ausschüsse
Bis zur Mitte des Jahres unterstützten den 
Aufsichtsrat drei gebildete Ausschüsse; der 
Personal- und Strategieausschuss, der Prü-
fungsausschuss und der Kreditausschuss. Ent-
sprechend den aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen und zur Steigerung der Effizienz wurde 
der Personal- und Strategieausschuss in den 
Präsidial- und Nominierungsausschuss sowie 
den Vergütungskontrollausschuss aufgeteilt. 
Somit unterstützen den Aufsichtsrat nunmehr 
vier gebildete Ausschüsse.. Der Kreditaus-
schuss ist auch als Risikoausschuss im Sinne 
des KWG tätig. Über die Arbeit der Ausschüsse 
wird in den Aufsichtsratssitzungen anhand 
schriftlicher Berichte und zusätzlich mündlich 
informiert. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat 
nicht den Vorsitz im Prüfungsausschuss inne. 
Die Aufgaben der einzelnen Ausschüsse und 
deren Themenschwerpunkte im Jahr 2019 sind 
ausführlich im Bericht des Aufsichtsrats in 
diesem Geschäftsbericht dargestellt.

Hauptversammlung der Alleinaktionärin
Die Alleinaktionärin nimmt ihre Rechte in der 
Hauptversammlung wahr. Die Hauptversamm-
lung entscheidet über die ihr durch das Gesetz 
zugewiesenen Aufgaben, zu denen unter ande-
rem die Gewinnverwendung, die Entlastung 
von Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung 
des Abschlussprüfers, die Wahl der Aufsichts-
ratsmitglieder, Satzungsänderungen und 
Kapitalmaßnahmen gehören. Die Aktien der 
Berlin Hyp werden von der Landesbank Berlin 
Holding AG gehalten. Daher findet die Haupt-
versammlung der Berlin Hyp unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit als Vollversammlung statt.

Transparenz 
Die Internetseite der Bank informiert über alle 
wesentlichen Entwicklungen und Ereignisse 
der Bank. So sind z.B. im Finanzkalender 
die geplanten Veröffentlichungstermine 
für die Finanzberichterstattung zu finden. 
Die Geschäfts- und Zwischenberichte sind 
ebenfalls auf der Internetseite abrufbar und 

Außerdem prüfte der Präsidial- und Nominie-
rungsausschuss unter Zuhilfenahme einer 
intern erstellten Analyse die Einhaltung 
des DCGK. Dies erfolgte in der Sitzung am 
13. November 2019. Beanstandungen ergaben 
sich nicht.

Enge Kooperation von Vorstand und 
 Aufsichtsrat
Vorstand und Aufsichtsrat der Berlin Hyp 
arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. 
Regelmäßig finden im Geschäftsjahr mindes-
tens vier Aufsichtsratssitzungen statt, so auch 
im Jahr 2019. Der Aufsichtsrat überwacht und 
berät den Vorstand bei der Unternehmensfüh-
rung. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat 
umfassend und zeitnah über alle für das 
Unternehmen relevanten Fragen der Strategie, 
der Planung, der Geschäftsentwicklung, der 
Risikolage, des Risikomanagements und der 
Compliance der Bank und stimmt mit dem Vor-
stand die Unternehmensstrategie und deren 
Umsetzung ab. Er geht auf Abweichungen des 
Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen 
und Zielen unter Angabe von Gründen ein.

Der Aufsichtsrat prüft und billigt den Jahres-
abschluss unter Berücksichtigung der Berichte 
des Abschlussprüfers und beschließt über die 
der Hauptversammlung zu unterbreitenden 
Beschlussvorschläge. 

Die Informations- und Berichtspflichten des 
Vorstands werden in der Geschäftsordnung für 
den Vorstand konkretisiert. Der Aufsichtsrat 
hat außerdem wesentliche Geschäfte definiert, 
die der Vorstand nur mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats vornehmen darf. Das Vorstands-
gremium steht in ständigem Informationsaus-
tausch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden.

Der Umgang mit Risiken, die im Zusammen-
hang mit der Geschäftstätigkeit der Bank 
stehen, ist für Vorstand und Aufsichtsrat von 
wesentlicher Bedeutung. Beide Gremien lassen 
sich regelmäßig über die Risiken sowie deren 
Entwicklung berichten. Das Risikomanage-
mentsystem der Berlin Hyp wird von der Bank 
kontinuierlich weiterentwickelt und von den 
Abschlussprüfern geprüft. Unter Risikoge-
sichtspunkten wesentliche Informationen leitet 
der Vorstand unverzüglich an den Aufsichts-
ratsvorsitzenden weiter.

Die Arbeit beider Organe sowie die der vier 
Ausschüsse des Aufsichtsrats sind jeweils in 
Geschäftsordnungen geregelt. Diese werden 
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Um die Verantwortung und Haltung der Bank 
den Aktionären gegenüber zu verdeutlichen, 
wurde dabei ein angemessener Selbstbehalt 
von mindestens zehn Prozent des Schadens 
bis zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen 
jährlichen Vergütung vereinbart.

Entsprechenserklärung von Vorstand und 
Aufsichtsrat
Die Entsprechenserklärung von Vorstand und 
Aufsichtsrat nach § 161 Aktiengesetz wurde 
im November 2019 aktualisiert. Sie hat den 
folgenden Wortlaut:

1.  Die Berlin Hyp AG entspricht sämtlichen vom 
Bundesministerium der Justiz im amtlichen 
Teil des elektronischen Bundesanzeigers 
bekannt gemachten Empfehlungen der 
„Regierungskommission Deutscher Corpo-
rate Governance Kodex“ in der Fassung vom 
7. Februar 2017 mit den unter 2. genannten 
Ausnahmen: 

2.  Von folgenden Empfehlungen des Kodex 
weicht die Berlin Hyp AG ab: 
 
a) Bei dem Abschluss von Vorstandsverträ-
gen wurde und wird nicht in jedem Fall in 
den Vertrag ein Abfindungs-Cap des Inhalts 
aufgenommen, dass bei einer vorzeiti-
gen Beendigung der Vorstandstätigkeit, 
ohne dass ein wichtiger Grund hierfür 
vorliegt, Abfindungszahlungen der Höhe 
nach einschließlich Nebenleistungen auf 
zwei J ahresvergütungen begrenzt sind 
(Ziff. 4.2.3 DCGK). 
 
Durch die generelle Vereinbarung von Abfin-
dungs-Caps wird die Möglichkeit genommen, 
die Umstände des jeweiligen Einzelfalls bei 
Vertragsabschlüssen oder -verlängerungen 
zu berücksichtigen. Daher soll stattdessen 
jeweils im Einzelfall entschieden werden, ob 
ein Abfindungs-Cap vereinbart wird. 
 
b) Der Aufsichtsrat hat für sich keine Regel-
grenze für die Zugehörigkeitsdauer festge-
legt (Ziff. 5.4.1 DCGK).

Durch die generelle Festlegung einer maxi-
malen Zugehörigkeitsdauer wird die Mög-
lichkeit einer flexiblen Nachfolgeregelung 
eingeschränkt. Daher soll stattdessen jeweils 
im Einzelfall unabhängig von einer bisherigen 
Zugehörigkeitsdauer über die Nominierung 
entschieden werden. 

archiviert. Gleichfalls sind hier alle bisher 
von Vorstand und Aufsichtsrat abgegebenen 
Entsprechenserklärungen nach § 161 Aktien-
gesetz zugänglich. Von der Bank im Internet 
zur Verfügung gestellte Informationen werden 
nahezu vollständig auch in englischer Sprache 
veröffentlicht.

Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Der Jahresabschluss der Berlin Hyp wird nach 
nationalen Vorschriften (HGB) aufgestellt, da 
bei der Berlin Hyp die Voraussetzungen zur 
Aufstellung eines Konzernabschlusses nach 
International Financial Reporting Standards 
(IFRS) nicht vorliegen. Der Jahresabschluss, der 
Halbjahresfinanzbericht und eventuelle Zwi-
schenberichte werden binnen 90 Tagen nach 
Geschäftsjahresende bzw. 45 Tagen nach Ende 
des jeweiligen Berichtszeitraums veröffentlicht.

Bevor der Vorschlag zur Wahl des Abschluss-
prüfers der Hauptversammlung unterbreitet 
wird, holt der Aufsichtsrat vom Abschlussprüfer 
eine Erklärung zu den Beziehungen zur Bank 
oder deren Organen ein. Die aktuelle Unab-
hängigkeitserklärung des Abschlussprüfers 
datiert vom 16. März 2020. An der Unabhängig-
keit des Prüfers bestehen gemäß dieser 
 Erklärung keine Zweifel. Der Aufsichtsrat hat 
mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass 
dieser über alle Feststellungen und Vor-
kommnisse unverzüglich berichtet, die sich 
bei der Durchführung der Abschlussprüfung 
 ergeben und für die Aufgaben des Aufsichtsrats 
wesentlich sind. Gleichfalls wurde festgelegt, 
dass der Abschlussprüfer den Aufsichtsrat 
informiert bzw. im Prüfungsbericht vermerkt, 
wenn er Abweichungen von der von Vorstand 
und Aufsichtsrat gemeinsam abgegebenen Ent-
sprechenserklärung zum DCGK ermittelt. Solche 
Abweichungen wurden nicht festgestellt.

Grundzüge des Vergütungssystems für   
die Mitglieder des Vorstands und des 
 Aufsichtsrats
Das Vergütungssystem des Vorstands und 
des Aufsichtsrats wird in einem gesonderten 
Vergütungsbericht als Teil des Lageberichts 
veröffentlicht. Zudem wird im Anhang eine 
individualisierte Aufschlüsselung der Bezüge 
der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 
vorgenommen, entsprechend den Vorgaben 
des DCGK aufgeteilt nach fixen und variablen 
Bestandteilen. 

Für die Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats besteht eine D&O-Versicherung. 
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3.  Ferner hat die Berlin Hyp AG seit Abgabe 
der letzten Entsprechenserklärung vom 
30. November 2018 sämtlichen Empfeh-
lungen der vom Bundesministerium der 
Justiz im amtlichen Teil des elektronischen 
Bundesanzeigers bekannt gemachten 
Empfehlungen der „Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex“ in 
der Fassung vom 7. Februar 2017 mit den 
unter 2. genannten Ausnahmen entsprochen.

Berlin, 26. März 2020

Vorstand und Aufsichtsrat der Berlin Hyp AG
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